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RESOLUTION 68/7 

Verabschiedet auf der 35. Plenarsitzung am 21. Oktober 2013, ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolu-
tionsentwurfs A/68/L.7 und Add.1, eingebracht von: Andorra, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aser-
baidschan, Äthiopien (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrika-
nischen Staaten sind), Bahamas, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulga-
rien, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominica, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guyana, Haiti, 
Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Kambo-
dscha, Kanada, Kroatien, Kuba, Lettland, Libanon, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malediven, Mexiko, Monaco, 
Mongolei, Montenegro, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, 
Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Samoa, San Marino, 
Schweden, Serbien, Seychellen, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vin-
cent und die Grenadinen, Suriname, Thailand, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Un-
garn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.  

68/7. Ständiges Mahnmal für die Opfer der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels 
und Wahrung ihres Gedenkens 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 61/19 vom 28. November 2006 ĂBegehung des zweihundertsten 
Jahrestags der Abschaffung des transatlantischen Sklavenhandelsñ und die spªteren Resolutionen ĂStªndi-
ges Mahnmal f¿r die Opfer der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels und Wahrung ihres Ge-
denkensñ, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass der 25. Mªrz jedes Jahres zum Internationalen Tag des Gedenkens 
an die Opfer der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels erklªrt wurde, 

 in der Erkenntnis, dass ¿ber den transatlantischen Sklavenhandel und seine anhaltenden, weltweit 
sp¿rbaren Folgen nur sehr wenig bekannt ist, und die verstªrkte Aufmerksamkeit begr¿Çend, die dieser 
Frage mit der jªhrlichen Begehung des Gedenktags durch die Generalversammlung zuteil wird, insbesonde-
re, dass das Bewusstsein daf¿r in vielen Staaten steigt, 

 Kenntnis nehmend von den Initiativen, die die Staaten in Bekrªftigung ihrer Verpflichtung zur 
Durchf¿hrung der Ziffern 101 und 102 der von der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhªngende Intoleranz verabschiedeten Erklªrung von Dur-
ban ergriffen haben, mit dem Ziel, die Folgen der Sklaverei zu bekªmpfen und dazu beizutragen, die W¿rde 
der Opfer der Sklaverei und des Sklavenhandels wiederherzustellen20, 

 insbesondere unter Hinweis auf Ziffer 101 der Erklªrung von Durban, in der die internationale Ge-
meinschaft und ihre Mitglieder unter anderem gebeten wurden, den Opfern ein ehrendes Andenken zu be-
wahren, 

 betonend, wie wichtig es ist, die heutigen und die kommenden Generationen ¿ber die Ursachen, 
Folgen und Lehren der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels aufzuklªren und zu informieren, 

 unter Hinweis darauf, dass die Initiative f¿r ein stªndiges Mahnmal die Arbeit der Organisation der 
Vereinten Nationen f¿r Erziehung, Wissenschaft und Kultur am Projekt ĂRoute der Sklavenñ, einschlieÇlich 
der damit verbundenen Gedenkaktivitªten, ergªnzt, 

 1. unterstützt die Initiative von Mitgliedstaaten, am Amtssitz der Vereinten Nationen an einem 
deutlich sichtbaren und f¿r die Delegierten, die Bediensteten der Vereinten Nationen und die Besucher 
leicht zugªnglichen Platz ein stªndiges Mahnmal als Zeichen der Anerkennung der Tragºdie und der Fol-
gen der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels zu errichten; 

 2. erinnert an die Einsetzung eines Ausschusses interessierter Staaten aus allen geografischen 
Regionen der Welt, in dem Mitgliedstaaten aus der Karibischen Gemeinschaft und der Afrikanischen Union 

______________ 
20 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I. In Deutsch verf¿gbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac189-12.pdf. 
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eine vorrangige Rolle spielen und der in Zusammenarbeit mit der Organisation der Vereinten Nationen f¿r 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur, Vertretern des Sekretariats, des Schomburg Center for Research in 
Black Culture an der New York Public Library sowie der Zivilgesellschaft die Aufsicht ¿ber das Projekt zur 
Errichtung eines stªndigen Mahnmals f¿hren soll; 

 3. erinnert außerdem an die Einrichtung eines Treuhandfonds f¿r das stªndige Mahnmal, der die 
Bezeichnung ĂTreuhandfonds der Vereinten Nationen f¿r Partnerschaften - Stªndiges Mahnmalñ trªgt und 
vom B¿ro der Vereinten Nationen f¿r Partnerschaften verwaltet wird, und nimmt Kenntnis von dem derzei-
tigen Stand der Beitrªge zum Treuhandfonds21; 

 4. 






